
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nr. 1 / 2019                                                10. Januar 2019                                               38. Jahrgang    
 

Amtliche Nachrichten 
 
 

 

Müllabfuhr-Termine: 
Montag:   14.01.2019    Biotonne 
Donnerstag: 24.01.2019    Restmülltonne 
Montag:   28.01.2019    Biotonne 
 

 
 
 

Öffnung der Wertstoff-Sammelstellen:  
 

Neuhof a.d.Zenn:       (Scheune links vom Rathaus) 
J e d e n   Samstag:  09.00 – 11.00 Uhr 
 

Trautskirchen:            (An den Maschinenhallen) 
Freitag:     11.01.2019  14.00 – 16.00 Uhr 
Samstag:       19.01.2019      09.00 – 11.00 Uhr 
Freitag:     25.01.2019  14.00 – 16.00 Uhr 
 
 
 

 
 

�  POLIZEI-Notruf:      Telefon:  110 
 

�  Notruf           Telefon:   112 
       medizinische Notfälle: Rettungsdienst, Notarzt 
       und alle Feuerwehreinsätze. 
 

�  Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 
                              Telefon  116 117 
An Wochenenden, Feiertagen + Mittwoch- und 
Freitagnachmittagen, ab 13.00 Uhr! 

 

�  Apotheken-Notdienst:   0800 / 00 22 833  
 

�  Krisendienst:        0911 / 42 48 55-0 
Zentrale Rufnummer für Mittelfranken: 

 

�  Frauen-Notruf:    09161 / 1213  
täglich von 08.00 – 24.00 Uhr 

 

�  Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie :
         09161 / 87 35 71 

      Beratung  bei psych. Erkrankung / seelischen  
      Krisensituationen, Montag - Freitag 8 – 17 Uhr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir machen darauf aufmerksam,  
dass die Gemeindeverwaltungen  

 
 

alle Geburtstage   
ab dem  70. Lebensjahr   

veröffentlichen 
 

(d.h. die Daten werden an die  
Fränkische Landeszeitung weitergegeben)! 

 
 
 

Sollte dies   nicht    gewünscht werden,  
bitten wir um rechtzeitige Meldung 
(mindestens 3 Monate vorher) 

 
in den Rathäusern  

Neuhof a.d.Zenn oder Trautskirchen! 
 
 
 

Ihre Gemeindeverwaltungen  
 
 

 
 

 
 

LEERUNG der PAPIERTONNEN:  
 
 

Neuhof a.d.Zenn:    Freitag:      11. Januar  
 

Trautskirchen:        Dienstag:   05. Februar 
 
 

 
 

 
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie  

das 

Jahresprogramm 2019  
 

des 

Fränkischen Kulturrausches ! 
 
 
 
 
 
 
 

�

AMTSBLATT  
 

 

Verwaltungsgemeinschaft 
Neuhof a.d.Zenn 
 

Amtliches Bekanntmachungsorgan 
der Mitgliedsgemeinden Neuhof a.d.Zenn und Trautskirchen 

 

Herausgeber :   Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a. d. Zenn, 90616 Neuhof a.d.Zenn, Marktplatz 10, Tel.  Nr.: 09107 / 92 44 29-0 
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Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
die Gemeinde Trautskirchen , Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch - Bad Windsheim für das Haushaltsjahr 
2018 folgende 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im VERWALTUNGSHAUSHALT 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   2.149.900 Euro 
und im VERMÖGENSHAUSHALT 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.705.900 Euro 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 
von 350.000 Euro vorgesehen.  
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1.  Grundsteuer 

a)  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(A)         400 v. H. 

b)  für die Grundstücke (B)  400 v. H. 
2.  Gewerbesteuer      340 v. H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf Euro 358.000,- 
festgesetzt. 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2018 in Kraft. 
 
Trautskirchen, den 12.12.2018 
 
 
 
Pickel, 1. Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit 
amtlich bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung 2018 
liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während 
der allgemeinen Dienststunden im Rathaus Trauts-
kirchen zur Einsichtnahme auf. 
Das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
hat den Haushalt 2018 der Gemeinde Trautskirchen 
mit Schreiben vom 05.12.2018 mit Aktenzeichen 21-
9410-Di rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushalts-
satzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
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Energieberatungs-Nachmittage 

 

im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch 
von 14.00 – 18.15 Uhr  

 
Die Beratungen dauern ca. 45 Minuten . 

und sind   k o s t e n l o s    ! 
 

  Nächste Termine: 
 Donnerstag, 17. Januar 2019 
  Donnerstag, 21. Februar 2019 
  Donnerstag, 21. März 2019 

 
 

Bitte Anmeldung  unter 
Tel. Nr. 09161 / 92-1430 

oder renate.kapune@kreis-nea.de 
 
 
 

 
 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales  
Region Mittelfranken 

hält Außensprechtage  ab. 
 

Die nächsten Sprechtage sind am:  
Dienstag:     22.01. / 19.02. / 26.03. / 16.04. 

 
 
 

von 09.00 – 14.00 Uhr im Amtsgebäude  
der Stadt Neustadt/Aisch , Würzburger Str. 33, 

Erdgeschoss, Zimmer 07. 
 
 
 
 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 
dem Sozialgesetzbuch IX, die Gewährung von Elterngeld, 
Landeserziehungs- und Betreuungsgeld, die Gewährung 
von Blindengeld und den Vollzug des Sozialen 
Entschädigungsrechts (Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Entschädigung für Zivildienstleistende, Opfer von Gewalt-
taten und Impfgeschädigte).  
 

 
 

 
 

Die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern  hält für die  

gesamte Rentenversicherung  
folgende Sprechtage  ab: 

 

Donnerstag:    17.01. / 07.02. / 14.02. / 21.02. 
 

von 08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr  
im Ämtergebäude der Stadt Neustadt/Aisch , 
Würzburger Str. 33, Erdgeschoss, Zimmer 07. 

 

Termine  werden vom Versicherungsamt der Stadt 
Neustadt a.d.Aisch unter den Telefonnummern 09161/ 
666-35 und 666-36 vergeben. 
Zur Terminvergabe wird von den Versicherten die 
Versicherungsnummer benötigt. Es wird gebeten, 
neben den Versicherungsunterlagen auch einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass zum 
Sprechtag mitzubringen. 
 
 

 



 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer 
 

 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 

 
 
 
 

 
 
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B haben sich nicht geändert.  
 
 

Die Grundsteuer-Bescheide  vom Veranlagungsjahr 2014 gelten auch weiterhin  
 

als Vorankündigung  für das ab 01.02.2014 geltende SEPA-Lastschriftverfahren . 
 
 

Sofern sich keine Änderungen bei den Berechnungsgrundlagen ergeben, gelten die Abbuchungen aufgrund dieser 
Bescheide auch für die künftigen Veranlagungsjahre als vorangekündigt. 
 
 

Fälligkeiten der Grundsteuer: jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres  
 
 
 

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, 
wird die Grundsteuer 2019 in einem Betrag am 01.07.2019 fällig.  
 
Barzahler  müssen selbst auf die Fälligkeitstermine achten! 
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Neue Öffnungszeiten der Rathäuser ab 01.01.2019 
 

Neuhof  a.d.Zenn  
Montag   08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 16.00 Uhr 
 

Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr 
 

Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr   
 

Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 18.00 Uhr 
 

Freitag   08.00 – 12.00 Uhr 
 
Sowie Termine nach Vereinbarung. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Trautskirchen  
Montag   08.00 – 12.00 Uhr 
 

Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 16.00 Uhr   
 

Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr  
 

Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 18.00 Uhr 
 

Freitag   08.00 – 12.00 Uhr 
 
Sowie Termine nach Vereinbarung. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
zur  

Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz 

Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage 
durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erheben.  
 

Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben: 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich -rechtliche Religionsgesellschaften  
(§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder in keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften der anderen 
Familienangehörigen. Familienangehörige sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. 
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an 
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. 
 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundes amt für das Personalmanagement  
der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis 31.03. Daten zu Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen oder Träger 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder  Abstimmungen  
(§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten, soweit für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 
 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträ ger, Presse und Rundfunk 
über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmel degesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem 
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. 
Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten. 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuch verlage für die 
Herausgabe von Adressbüchern (§ 50 Abs. 5 Bundesmel degesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist,  
einzulegen. 
 
 

Bürgerinnen und Bürger können die Übermittlungssperren unter Vorlage eines Identitätsdokuments  
beim  

Markt Neuhof a.d.Zenn  oder in der Gemeinde Trautskirchen  
eintragen lassen. 

 

Antragsformulare sind in den jeweiligen Gemeinden e rhältlich. 
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Gemeinde 

Markt Neuhof a.d.Zenn und 
Gemeinde Trautskirchen 
 

Verwaltungsgemeinschaft 

VG Neuhof a.d.Zenn 

Zutreffendes bitte ankreuzen �  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über die Eintragung für das Volksbegehren 
  

„Rettet die Bienen!“ 
 

(Eintragungsfrist vom 31. Januar bis 13. Februar 20 19) 
 

1.  Die Verwaltungsgemeinschaft ist in zwei Eintragungsbezirke eingeteilt. 
  Die Gemeinde Neuhof a.d.Zenn bildet einen Eintragungsbezirk und 
  die Gemeinde Trautskirchen bildet einen Eintragungsbezirk. 
 
 
 Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 
 

Eintragungsbezirk Eintragungsraum 

Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und 
genaue Anschrift  

barrierefrei 
ja / nein 

 
1 
 
 
 
2 
 

 
Neuhof a.d.Zenn 
(für den Markt Neuhof a.d.Zenn 
und die Gemeinde Trautskirchen) 
 
Trautskirchen 
(für die Gemeinde Trautskirchen) 
 

 
Rathaus Neuhof a.d.Zenn, Zi.-Nr. 7, Marktplatz 
10, 90616 Neuhof a.d.Zenn 
 
 
Rathaus Trautskirchen, Erdgeschoss, 
Rathausplatz 1, 90619 Trautskirchen 

  
ja 
 
 
 
ja 

 
 

Öffnungszeiten für die Eintragungsräume Neuhof a.d. Zenn und Trautskirchen 
(für die Dauer vom 31. Januar bis 13. Februar 2019)  

 
Mo. – Fr.  08.00 – 12.00 Uhr 
Mo. – Mi.  13.00 – 16.00 Uhr 
Do.   13.00 – 18.00 Uhr 
 

zusätzlich im Rathaus Neuhof a.d.Zenn (Sitz der Ver waltungsgemeinschaft) 
 
Do., 07.02. 18.00 – 20.00 Uhr 
Sa., 09.02. 10.30 – 12.30 Uhr 
 
 
2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sich nur in einem Eintragungsraum des Eintragungsbezirks eintragen, in 

dessen Wählerverzeichnis er/sie geführt wird. Die Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Eintragung mitzubringen. 

 
3. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorlage ihres Personalausweises 

oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern eintragen. 
 
4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sein/ihr Stimmrecht nur einmal  und nur persönlich  ausüben. Stellvertretung 

���������	���
��������������������
��������������� �����
��
�����������������	���������������
��
���� ��������
zurückgenommen werden. 
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5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Volksbegehrens herbeiführt oder das 
E�
���������	������������������������������������� ������ ������!��������"�����������������������#��� ��������
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzbuchs). 

 
6. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 

13. November 2018 nach Art. 65 LWG, die u. a. den Gegenstand des Volksbegehrens enthält, wurde im 
Staatsanzeiger Nr. 46 vom 16. November 2018 veröffentlicht (berichtigt mit Bekanntmachung vom 
30. November 2018, Staatsanzeiger Nr. 49 vom 7. Dezember 2018). Diese Bekanntmachung ist in der 
Gemeindeverwaltung Neuhof a.d.Zenn, Rathaus Zi.-Nr. 7, Marktplatz 10, 90616 Neuhof a.d.Zenn und in der 
Gemeindeverwaltung Trautskirchen, Rathaus Erdgeschoss, Rathausplatz 1, 90619 Trautskirchen  während der 
allgemeinen Öffnungszeiten niedergelegt und kann dort eingesehen werden. 
 

  
 
Datum Unterschrift 
 
10.01.2019 
_____________________________________ ___________________________________________ 
 Thürauf 
 Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 

Achtung: 
 

Bitte die Meldung  
über  

Frischwasserverbrauch 2018 
Trautskirchen (Hauptort und Ortsteile) 

 
dringend 

bis spätestens Montag, 14.01.2019 
 

abgeben oder telefonisch melden!!!!!!! 
 

Gemeindeverwaltung Trautskirchen 
 
 
 
 
 
 
 

              Achtung - Redaktionsschluss!!  
 
 
 
 

Das    Amtsblatt Nr. 2 
erscheint am:  Donnerstag, 24. Januar 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 
                                                         Freitag, 18.01. 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Das    Amtsblatt Nr. 3 
erscheint am:  Donnerstag, 07. Februar 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 
                                                         Freitag, 01.02. 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Das    Amtsblatt Nr. 4 
erscheint am:  Donnerstag, 21.Februar 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 
                                                         Freitag, 15.02. 
 
 

 

 
 

�
�

Parkplätze Stromtankstelle 
 

Aufgrund mehrfacher Beschwerden,  
möchten wir Sie darauf aufmerksam machen,  

dass die gekennzeichneten Parkplätze   
an der Stromtankstelle  

für Elektroautos reserviert sind. 
 
 

Wir bitten Sie, dies auch beim kurzzeitigen Parken 
während der Abholzeiten der Schule/Kita  

zu beachten! 
 
 

Ohne freien Parkplatz ist eine Benutzung der 
Stromtankstelle nicht möglich! 

�
�
 
 

 
 
 

Ausleihmöglichkeit:  Strommessgerät 
Energie sparen! 

 
 
 

Interessierte Bürger können in den  
Gemeindeverwaltungen 

Trautskirchen und Neuhof a.d.Zenn  
für 14 Tage, max. 3 Wochen, 

 
 

k o s t e n l o s  
ein Energiekostenmessgerät  

ausleihen , 
um ihren Stromverbrauch 

an den vorhandenen Geräten überprüfen zu können. 
 
 

Ihre Gemeindeverwaltungen 
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Aus der Öffentlichen Sitzung 
des Marktgemeinderates  

Neuhof a.d.Zenn 
vom 17.12.2018  

 
 
 
 
1. Bauanträge 

 
a) Neubau eines Güllebehälters und eines Kälber-

stalles 
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zu zwei 
Bauanträgen eines Landwirts aus Neuhof a.d.Zenn 
vor. Er plant auf seinem Hof den Neubau eines Gülle-
behälters und eines Kälberstalles aufgrund neuer 
gesetzlicher Vorgaben. Es hat dem Gemeinderat 
bereits eine Bauvoranfrage vorgelegen.  
Ein Vorbescheid bezüglich des Kälberstalles liegt vor. 
 
 
b) Bau eines Einfamilienhauses mit Garage in 

Unterfeldbrecht 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauvorhaben 
eines Bürgers aus Unterfeldbrecht. Er plant den Bau 
eines Einfamilienhauses mit Garage. Wegen der 
Übernahme der Abstandsflächen ist keine Befreiung 
erforderlich. Der Bauantrag wurde bereits dem 
Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
 
2. Spielplatz Hirschneuses 
-  Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten 
 
Für den Spielplatz Hirschneues sollen der Rutsch-
turm, das Klettergerüst, die Schaukel sowie die Klein-
kinderrutschte am Hügel ausgetauscht werden. Die 
Geräte sind in die Jahre gekommen und entsprechen 
zum Teil auch den aktuellen Sicherheitsvorschriften 
nicht mehr. 
Bürgermeister Thürauf erläutert anhand eines Planes 
mit Bebilderung, welche neuen Spielgeräte ange-
schafft werden sollen. Dem Gemeinderat liegt ein 
Angebot vor. Diese Firma ist der einzige Anbieter für 
Spielgeräte aus Recycling-Kunststoff. Vergleichsan-
gebote können daher nicht eingeholt werden. 
Zum Preis von 19.701,64 Euro incl. Mehrwertsteuer 
werden eine Kombination aus Rutsch- und Kletter-
turm, eine Schaukelkombination mit Nestschaukel und 
Kinderschaukel (für Kleinkinder geeignet), eine 
Kleinkinderrutsche am Hügel und eine Eisenbahn-
Lokomotive (für Klein- und Kindergartenkinder) als 
zusätzliche Aufwertung des Spielplatzes angeboten. 
Der Aufbau soll im kommenden Frühjahr durch die 
Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs erfolgen.  
Eine Sitzgelegenheit (Tischkombination) wollen die 
örtlichen Vereine beschaffen. Gemeinderat Hitz trägt 
vor, dass das Scheierntheater die Kosten für die 
Sitzgelegenheit übernehmen wird. 
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3. Bestattungs- und Friedhofssatzung des 
Marktes Neuhof a.d.Zenn 
 

a) Errichtung von Rasengräbern auf Grabfeld B 
 
Im Waldfriedhof sollen im Grabfeld B die 2. und 3. 
Reihe mit Rasengräbern eingerichtet werden. Die 
Belegung soll beim Glockenturm beginnen. Die 
Ausführung des Grabsteines richtet sich analog des 
Anhanges I der bestehenden Satzung. Jeglicher 
Grabschmuck und Bepflanzung sind auf diesen 
Grabstätten nicht zulässig. 
Dem Gemeinderat liegt ein Entwurf der 1. Satzung zur 
Änderung der Bestattungs- und Friedhofssatzung des 
Marktes Neuhof a.d.Zenn vom 09.07.2013 vor. Nach 
§ 24 wird folgende Ergänzung eingefügt: 
 
 
„§ 24 a Rasengräber 
Im Grabfeld B werden die Grabstellen (Reihen- und 
Familiengräber) in Reihe 2 und 3 als „Rasengräber“ 
angelegt. Die Abmessungen sind analog der §§ 23 
und 24 dieser Satzung festgelegt. Der Grabstein ist 
analog Anhang I Grabmalordnung zur Bestattungs- 
und Friedhofssatzung zu erstellen.  
Jeglicher Grabschmuck und Bepflanzung sind hier 
nicht zulässig.“ 
Der Gemeinderat beschließt, die 1. Änderungs-
satzung der Bestattungs- und Friedhofssatzung zu 
erlassen. Sie tritt eine Woche nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 
 
b) 2 Änderung der Satzung des Marktes Neuhof a. 

d. Zenn über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Bestattungseinrichtung“ 
Waldfriedhof” Rotenberg in Neuhof a. d. Zenn 
vom 15. Juli 2004 

 
Nachdem für den kirchlichen Friedhof die Gebühren 
neu festgesetzt wurden, sollen nun auch die 
Gebühren für den gemeindlichen Waldfriedhof 
angepasst werden. Vorgeschlagen werden folgende 
Erhöhungen: 
-  für Reihengräber (Einzelgräber) Erdbestattung 

von 300,00 Euro auf 400,00 Euro 
-  für Familiengräber von 600,00 Euro auf 800,00 

Euro. 
 
Für die Erd-Bestattung von nicht in der Gemeinde 
wohnhaften Personen, ist zusätzlich eine Gebühr von 
50,00 Euro je Grabstelle zu entrichten, unabhängig 
von der Grabstelle (Erd- oder Urnengrab). 
Voraussetzung ist jedoch ein persönlicher Bezug zur 
Gemeinde. Davon ausgenommen ist die Bestattung in 
der Waldfriedstätte. 
Die entsprechende Änderungssatzung ist zu erlassen. 
Sie tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Bericht des 1. Bürgermeisters  
 

a) Kommunales Investitionsprogramm KIP 
Rathaus Neuhof a.d.Zenn - Abbau baulicher 
Barrieren 

Nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei der 
Regierung von Mittelfranken liegt nun der Verwaltung 
der Bewilligungsbescheid vom 10.12.2018 vor. Für die 
KIP-Maßnahme „Abbau baulicher Barrieren im 
Rathaus Neuhof a.d.Zenn“ wird ein Zuschuss aus 
Bundesmitteln in Höhe von 102.400,00 Euro gewährt, 
das entspricht einem Fördersatz von 77 % der 
zuwendungsfähigen Kosten. Eine weitere KIP-Maß-
nahme, die energetische Sanierung des Rathauses, 
ist noch nicht abgeschlossen.  
Eine Hackschnitzelheizung wurde bereits in Betrieb 
genommen. Es fehlen noch der Austausch der 
Fensterglasscheiben und die Dämmung der letzten 
Decke im Obergeschoss. Im Rahmen dessen soll 
auch die Tür zum öffentlichen WC verbreitert werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
Bürgermeister Thürauf schlägt vor, aus ge-
stalterischen und optischen Gründen beim Bau des 
Querverbindungsweges die gleichen Pflastersteine, 
mit Ausnahme des Granitsteines, zu verwenden, wie 
sie im Umfeld des Rathauses verbaut wurden. 
 
b) Information über die Ortsteilversammlungen in 

Oberfeldbrecht und Hirschneuses zur Sanierung 
der örtlichen Kläranlagen 

Am 14. und 15.11.2018 haben in den Ortsteilen 
Oberfeldbrecht und Hirschneuses Versammlungen 
stattgefunden, um die Bürger über die bevor-
stehenden Sanierungen der Ortskläranlagen zu 
informieren. Die Genehmigungen für die Anlagen 
laufen Ende des Jahres 2019 aus. Für eine 
Verlängerung der Genehmigungen sind bauliche 
Maßnahmen notwendig. Mit der Planung ist das Ing. 
Büro Eichler aus Aurachtal beauftragt. Da es eine 
grundsätzliche Bereitschaft der Bürger gibt, sich mit 
Eigenleistung einzubringen, werden sich die Kosten 
im überschaubaren Rahmen halten. Die Finanzierung 
kann über Beiträge, die sich aus Grundstücks- und 
Geschossfläche errechnen, oder über die 
Verbrauchsgebühren erfolgen. Die jeweilige Bauaus-
führung ist für kommendes Jahr geplant. 
 
5. Sonstiges 
a) Gewässerentwicklungskonzept der Kommunalen 

Allianz Aurach-Zenn 
Die Erstellung eines Gewässerentwicklungs-
konzeptes durch die Kommunale Allianz Aurach-Zenn 
war bereits Gegenstand der Gemeinderatssitzung 
vom 16.07.2018. Inzwischen ist ein Zuwendungs-
antrag beim Wasserwirtschaftsamt Ansbach gestellt 
worden und der Zuwendungsbescheid vom 
30.11.2018 liegt vor. Bei voraussichtlich zuwendungs-
fähigen Kosten in Höhe von 45.497,10 Euro gewährt 
der Staat einen Zuschuss in Höhe von 34.122,82 
Euro, das sind 75 %. Es verbleibt ein Eigenanteil der 
beteiligten Allianz-Gemeinde in Höhe von insgesamt 
11.374,28 Euro, der sich aus den jeweiligen 
Gewässerlängen der beteiligten Gemeinden 
errechnet. 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Kosten-
aufstellung der Kommunalen Allianz. Auf den Markt 
Neuhof a.d.Zenn entfällt ein Eigenanteil von 2.528,30 
Euro. Die Zuwendung beträgt 7.584,90 Euro bei einer 
Gewässerlänge von 27,541 Kilometern. das ist ein 
Anteil in Höhe von 22,23 % der Gesamtkosten. 
 
b) Zuschussantrag des Vereins „Stockschießbahn 

Grün-Weiß Adelsdorf e.V.“ 
Der Verein Grün-Weiß Adelsdorf e.V. hat in Adelsdorf 
in Eigenleistung auf dem Sportplatzgrundstück eine 
Stockschießbahn gebaut, die sowohl im Winter als 
auch im Sommer genutzt werden kann und für 
jedermann zugänglich ist. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf ca. 13.200,00 Euro. Der Verein übernimmt 
einen Eigenanteil in Höhe von 5.000,00 Euro, 
Spenden sind bis jetzt in Höhe von 3.380,00 Euro 
eingegangen, sodass noch ein Betrag von ca. 
5.000,00 Euro zu finanzieren ist. 
Der Gemeinderat beschließt, das zusätzliche 
sportliche Angebot mit einem Zuschuss von 2.000,00 
Euro zu unterstützen und dankt dem Verein für sein 
Engagement. 
 
c) Schließung der Wertstoffsammelstelle  

Neuhof a.d.Zenn 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Schreiben der 
Abteilung Abfallwirtschaft des Landratsamtes vom 
06.11.2018. Mit Beschluss vom 11.06.2018 hat der 
Kreisausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft 
entschieden, den Betrieb der Wertstoffsammelstellen 
mit Ende des Jahres 2019 einzustellen. Von dieser 
Schließung ist auch die Wertstoffsammelstelle 
(Scheune hinter dem Rathaus) in Neuhof a.d.Zenn 
betroffen. Der Landkreis hat mit gleichem Schreiben 
die seit 1992 bestehende Vereinbarung über die 
Errichtung und den Betrieb von Wertstoff-
sammelstellen gekündigt. Die in der Sammelstelle 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
entsprechend zu informieren. 
Zum 01.01.2020 wird landkreisweit die Gelbe Tonne 
eingeführt. 
 
d) Anschaffung von Geschwindigkeitswarnanlagen 
In Ausführung des Beschlusses vom 12.11.2018 hat 
die Verwaltung zur Anschaffung von drei weiteren 
Geschwindigkeitswarnanlagen Angebote eingeholt. 
Die Geräte sollen fest an den Ortsein- bzw. 
ausgängen in der Ansbacher Straße, am Torbuck und 
in der Industriestraße positioniert werden. Diese sollen 
nicht vorrangig zur Datenauswertung dienen, sondern 
den nachgewiesenen „positiven“ Einfluss auf die 
Autofahrer beim rechtzeitigen Abbremsen Orts 
einwärts und Beschleunigen Orts auswärts haben. 
 
 
 

Öffnungszeiten  
des Wertstoffhofes  

und Kompostplatzes „Am Schellenberg“: 
 
 

Dienstag: 15.00  -  17.00 Uhr 
Freitag: 15.00  -  18.00 Uhr 
Samstag: 09.00  -  11.00 Uhr 
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1. Satzung 
zur Änderung der Bestattungs-  

und Friedhofssatzung 
des Marktes Neuhof a.d.Zenn  

vom 09. Juli 2013  
 
 
 
 

Auf Grund der Art. 1; 2 Abs. 1; und 8 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
erlässt der Markt Neuhof a.d.Zenn folgende Satzung 
zur Änderung der Bestattungs- und Friedhofssatzung 
des Marktes Neuhof a.d.Zenn vom 09. Juli 2013 
 
 

§ 1 
Nach § 24 wird folgende Ergänzung eingefügt: 
 

§ 24 a Rasengräber 
 
Im Grabfeld B werden die Grabstellen in Reihe 2 und 
3 sowohl Reihen- als auch Familiengräber als 
„Rasengräber“ angelegt. 
Die Abmessungen sind analog der §§ 23 und 24 
dieser Satzung festgelegt. 
Der Grabstein ist analog Anhang I Grabmalordnung 
zur Bestattungs- und Friedhofssatzung zu erstellen. 
Jeglicher Grabschmuck und Bepflanzung sind hier 
nicht zulässig. 
 

§2 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 
 
Neuhof a.d.Zenn, den 07.01.2019 
 

Markt Neuhof a.d.Zenn 
 
Thürauf, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 

2. Satzung 
zur Änderung der Satzung  

über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Bestattungseinrichtung 

“Waldfriedhof” Rotenberg  
in Neuhof a. d. Zenn  

vom 15. Juli 2004  
 
 
 
 
Auf Grund der Art. 1; 2 Abs. 1; und 8 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
erlässt der Markt Neuhof a.d.Zenn folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Bestattungs-
einrichtung „Waldfriedhof“ Rotenberg: 
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§ 1 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Änderung und Ergänzung: 
 
a) ein Reihengrab (Einzelgrab)  400,00 € 
 
b) ein Familiengrab     800,00 € 
 
c) für eine Urne        30,00 €  
pro Jahr auf die Dauer von 15 Jahren 
(für Urnengrabfeld oder Baumbestattung) 
 
d) ein Rasengrab (Einzelgrab)  400,00 € 
 
e) ein Rasengrab (Familiengrab)  800,00 € 
 
f) Namensplakette 
 am Baum         50,00 € 
 
g) Zusatzgebühr für nicht gemeindeangehörige 
    Personen je Grabstelle      50,00 €  
 
 

§2 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 
 
Neuhof a.d.Zenn, den 07.01.2019 
 
Markt Neuhof a.d.Zenn 
 
Thürauf , 1. Bürgermeister 
 
 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neuhof a.d.Zenn 

Freitag, 11.01.       
16.30 Uhr Mädchenjungschar (KlGH)  
Sonntag, 13.01.       1. Sonntag nach Epiphanias    
09.30 Uhr Neues Gemeindehaus 
 HAUPTGOTTESDIENST 
   (Pfr. M. Stieglitz), KiGo: Thema 
 „Suche Frieden und jage ihm nach“    
19.30 Uhr Gebetskreis (NGH)   
Montag, 14.01.       
08.30 Uhr Frauengesprächskreis (KlGH)  
Dienstag, 15.01.       
17.00 Uhr Bubenjungschar (KlGH)  
Mittwoch, 16.01.       
07.00 Uhr Morgengebet für verfolgte Christen  
 (NGH)  
09.30 Uhr Krabbelgruppe (KlGH)  
Donnerstag, 17.01.  
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung (KlGH) 
Freitag, 18.01.       
16.30 Uhr Mädchenjungschar (KlGH)  
Sonntag, 20.01.       2. Sonntag nach Epiphanias    
09.30 Uhr Neues Gemeindehaus  
 HAUPTGOTTESDIENST 
 (Pfr. M. Stieglitz)    
19.30 Uhr Gebetskreis (NGH)  
Montag, 21.01.       
19.30 Uhr Gespräch um die Bibel (KlGH)   
 
 



Dienstag, 22.01.       
17.00 Uhr Bubenjungschar (KlGH)  
Mittwoch, 23.01.       
07.00 Uhr Morgengebet für verfolgte Christen  
 (NGH)  
09.30 Uhr Krabbelgruppe (KlGH)  
Freitag, 25.01.       
16.30 Uhr Mädchenjungschar (KlGH)  
Sonntag, 27.01.       Letzter Sonntag nach Epiphanias    
09.30 Uhr Neues Gemeindehaus 
 SAKRAMENTSGOTTESDIENST 
 (Pfr. M. Stieglitz)    
19.30 Uhr Gebetskreis (NGH)   
 
KlGH  Kleines Gemeindehaus, Hauptstr.8 
NGH  Neues Gemeindehaus, Schloßstr.13 
 
 
 

Evang.-Luth. Pfarramt Neuhof a.d.Zenn 
Hauptstr. 6, 90616 Neuhof 
 

Bürozeiten (Fr. I. Stiegler):  
Dienstag und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr 
 

Friedhofsverwaltung  (Fr. A. Heindel): 
Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr 
Tel. 09107 / 926285,  Fax  09107 / 9249647 
Mail:  pfarramt.neuhof@elkb.de 
 

DIAKONIE-STATION:    Tel. 09107 / 1766  
Schloßstr.13 / EG  (Neues Gemeindehaus) 
 

DIAKONIEVEREIN:       Tel. 09107 / 92 62 85 
 

„FÜR EINANDER DA SEIN“:   Tel. 09107/137 30 90 
fuereinanderdasein_neuhof@web.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Trautskirchen 
 

 
Donnerstag, 10.1.   
20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Evangelische Landjugend 
Hauskreis bei Fam. Fouquet 

Sonntag, 13.1.   
9.30 Uhr 
 

Gottesdienst (Pfarrer Manfred 
Lehnert) 

Montag, 14.1.   
10.30 Uhr 
20.00 Uhr 

Krabbelgruppe 
Gospelchorprobe 

Dienstag, 15.1.   
20.00 Posaunenchorprobe 
Mittwoch, 16.1.   
16.30 Uhr 
 
19.30 Uhr 

Präparandenunterricht –  
Jesusgeschichten 
Kirchenvorstandssitzung 

Donnerstag, 17.1.   
11.00 Uhr 
 
20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Mini-Gottesdienst im Kindergarten 
Evangelische Landjugend 
Hauskreis bei Fam. Fouquet 

Sonntag, 20.1.   
9.30 Uhr 
 

Gottesdienst (Lektor Friedrich 
Riffelmacher) 

Montag, 21.1.   
10.30 Uhr 
20.00 Uhr 

Krabbelgruppe 
Gospelchorprobe 

Dienstag, 22.1.   
14.00 Uhr 
 
20.00 Uhr 

Seniorennachmittag – so reden 
wir Franken 
Posaunenchorprobe 

Mittwoch, 23.1.   
16.30 Uhr Präparandenunterricht –  

Jesusgleichnisse 
Donnerstag, 24.1.   

 
19.30 Uhr 
 
20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung-
Diakonieverein 
Evangelische Landjugend 
Hauskreis bei Fam. Fouquet 

 
 

 

Sie erreichen uns unter der Tel. Nr.: 09107 / 13 73 26. 
FAX-Nummer: 09107 / 92 49 732 

 
Das Büro ist mittwochs von 08.00 – 13.00 Uhr besetzt . 

 

 
 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Hirschneuses und Kirchfarrnbach 

 

Sonntag,  13.01.  1.So. n. Epiphanias 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kirchfarrnbach, 

Pfr. von Rotenhan 
Sonntag, 20.01.  2. So. n. Epiphanias 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kirchfarrnbach  

mit Kindergottesdienst, Pfr.Schmidt 
 

Konfielternabend 
Am Dienstag, 15.01.  treffen sich die Konfis und deren Eltern 
um 19:00 Uhr zum zweiten Elternabend zur Vorbereitung auf 
die Konfirmation 2019. 
 

Sie erreichen uns:   Tel: 09102 – 18 01 
E-Mail: pfarramt.kirchfarrnbach@elkb.de 
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Katholische Pfarrgemeinde St. Michael 
Wilhermsdorf  -  Neuhof/Zenn  -  Markt Erlbach 

Donnerstag, 10.01.   
19.00 Uhr Friedensgebet, Spitalkirche 
Sonntag, 13.01.   
09.00 Uhr Wilhermsdorf (Pathalil) 
10.30 Uhr Markt Erlbach (Pathalil) 
Montag, 14.01.   
19.45 Uhr Chorprobe, Pfarrsaal Wilh. 
Dienstag, 15.01.   
09.00 Uhr Rosenkranz ME 
10.30 Uhr Ökum.Wortgottesfeier  

mit Kommunionausteilung, 
Seniorenwohnheim Wilh. 

Donnerstag, 17.01.   
16.00 Uhr Weggottesdienst f. Erstkomm.K. 

ME 
Sonntag, 20.01.   
09.00 Uhr Familiengottesdienst, Wilh. 

(Pathalil) 
10.30 Uhr Familiengottesdienst ME 

(Pathalil) 
Montag, 21.01.  
19.45 Uhr Chorprobe, Pfarrsaal ME 
Dienstag, 22.01.   
09.00 Uhr Rosenkranz ME 
Donnerstag, 24. 01.  
19.00 Uhr Friedensgebet, Spitalkirche 
Sonntag, 27.01.   
09.00 Uhr  Wilhermsd. Verabschiedung und Vorstellung 

der Kirchenverwaltung (Hermany) 
10.30 Uhr  ME Verabschiedung und Vorstellung 

der Kirchenverwaltung 
(Hermany) 

17.00 Uhr  Wilhermsd. Neujahr skonzert  
Jugendchor Wilhermsdorf e.V. 
mit Kinderchor und Singkreis 

Pfarrer Pathalil ist direkt erreichbar: Tel. 09102 / 999 075 
 
 

 

Evang.-Luth. Pfarramt Markt Erlbach  
 

Freitag, 11.01.   
15.00 Uhr Spatzenjungschar, Gem.Haus 
Sonntag, 13.01.  1. So nach Epiphanias 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Herrn Rapsch, 

musikalische Ausgestaltung von 
Bläsern, Raum Gnadau z. Thema: 
„Was für ein Richtfest“,  
gleichz. Kinder-GD 

18.00 Uhr ½ Stunde Kirchenmusik „Wir 
flöten“, Kilianskirche 

Montag, 14.01.   
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
Dienstag, 15.01.   
14.30 Uhr Frauenchor 
16.00 Uhr Gottesdienst, Cafe AWO-Soz. 
19.00 Uhr Gospelchor 
20.00 Uhr Kirchenchor 
Donnerstag, 17.01.   
09.30 Uhr Frauenbibelkreis, Gem.Haus 
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht, Gem.Haus 
19.00 Uhr Konfirmadnenelternabend, 

Gem.Haus (Besprechung Freizeit) 
Freitag, 18.01.   
15.00 Uhr Spatzenjungschar, Gem.Haus 
Sonntag, 20.01.  2. So. n. Epiphanias 
10.00 Uhr Gottesdienst Vikar Florian Detzel, 

gleichz. Kinder-GD 
11.30 Uhr Taufgottesdienst 
15.00 Uhr 
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Bibelstunde 

Montag, 21.01.   
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
Dienstag, 22.01.   
14.30 Uhr Frauenchor 
19.00 Uhr Gospelchor 
20.00 Uhr Kirchenhcr 
Mittwoch, 23.01.   
19.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung, Gem.H. 
Donnerstag, 24.01.   
09.30 Uhr Frauenbibelkreis, Gemeindehaus 
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht, Gem.Haus 
Freitag, 25.01.   
15.00 Uhr Spatzenjungschar,Gem.H. ME 
Sonntag, 27.01.  3. So. n. Epiphanias 
10.00 Uhr Abendmahlsgottsdienst, Pfrin v. 

Rotenhan, gleichz. Kinder-GD im 
Anschluss Mitarbeiterfeier, Gem.H. 

Montag, 28.01.   
14.30 Uhr Frauenkreis, Gemeindehaus 
 
 

Katholisches Pfarramt  
Sondernohe  -  Unteraltenbernheim  -  Virnsberg 
Samstag, 12.01.   
19.00 Uhr  Unteraltenb. Vorabendmesse 
Sonntag, 13.01.   
08.30 Uhr  Virnsberg Eucharistiefeier 
Donnerstag, 17.0 1.  
19.00 Uhr  Unteraltenb. Hl. Messe 
Sonntag, 20.01.   
08.30 Uhr  Sondernohe Eucharistiefeier 
Dienstag, 22.01.   
19.00 Uhr  Virnsberg Hl. Messe 
Freitag, 25.01.   
19.00 Uhr  Sondernohe Hl. Messe 
Samstag, 26.01.   
14.30 Uhr  Virnsberg Tauffeier 
19.00 Uhr  Unteraltenb. Vorabendmesse 
Sonntag, 27.01.   
08.30 Uhr  Virnsberg Eucharistiefeier 

 
 
 

Familienanzeigen  
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank  
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn  
und Bekannten, die uns beim Heimgang  

 

von  

Hannelore Biermann-Schnabel   
 

begleitet haben. 
 

Besonderen Dank gilt Herrn Pfarrer Stieglitz  
für seine tröstenden Worte,  

dem Kirchenchor und vor allem den Trägern, 
sowie Familie Engelhardt. 

 

In stiller Trauer 
Familie Biermann  

und Wolfgang Schnabel  
 
 



 

       Herzlichen Dank 
       an alle, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, 
       mit uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
       zum Ausdruck brachten. 
 

                            Wilhelm Maier 
                                                 *19.05.1942      $ 04.12.2018 
 

                              Herta Michel 
                                                  *04.11.1922      $ 08.12.2018 
 
       Danke sagen wir 
       Herrn Pfarrer Stieglitz für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier, 
       dem Team der Diakonie Neuhof, dem AWO-Pflegeheim Markt Erlbach 
       und der Familie Engelhardt. 
 
       Neuhof a.d.Zenn, im Dezember 2018 
                       In stiller Trauer 
                      Monika Garis-Maier 
                      und alle Kinder mit Familien 
 

 
 
 

Vereinsnachrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachrichten: 
 
Nächste Termine für Übungen: 
Löschzwerge    Mo. 14.01.2019  um  18 Uhr 
                         Mo. 21.01.2019  um  18 Uhr 
                         Mo. 28.01.2019  um  18 Uhr 
                         Mo. 04.02.2019  um  18 Uhr 
Jugend             Fr.  11.01.2019  um  18 Uhr 
                         Fr.  25.01.2019  um  18 Uhr 
                         Fr.  22.02.2019  um  18 Uhr   
Übungen          Mi. 16.01.2019  um  19:30 Uhr 
                         UVV - Pflicht 
                         So. 20.01.2019  um   8 Uhr 
                         UVV – Pflicht 
                         So. 03.02.2019  um  8 Uhr 
                         Fr. 08.02.2019   um  18:00 Uhr 
                         So.10.02.2019   um  8 Uhr 
 

Samstag 12.01.2019:        Schlachtfest  
 

Einladung zur 1. Vorstandssitzung 2019    
des Feuerwehrvereins 
Donnerstag, 17.01.2019  um 19.30 Uhr  
im Feuerwehrhaus. 
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        Herzliche Einladung  
 
 
                         zum   

 400. Wirtshaussingen 
                 in Adelsdorf 
                   
                 mit   Robert und Hans ! 

 
 
 

am  Freitag, 11. Januar 2019  
Zenntaler Hof, Familie Burk 

A d e l s d o r f 
Beginn ist um 20.00 Uhr 

 
 

******************************************************************* 
 
 

Am  Sonntag, 20. Januar 2019  
Gaststätte Weinberg 

Ansbach / Hennenbach 
Beginn ist um 13.30 Uhr 

 
 
 
 

Die gesamte Bevölkerung und alle, 
die gerne singen, sind herzlich eingeladen! 
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Einladung 
zur  

Generalversammlung der SG Neuhof 
 
 

Die Schützengesellschaft Neuhof  
lädt alle Mitglieder sehr herzlich  

zur diesjährigen  
ordentlichen Mitgliederversammlung ein. 

 
 

Termin: Freitag, 18.01.2019  um 19.30 Uhr  
             im Schützenhaus 
 
 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung und Bericht des 1. Schützenmeisters 
 2. Bericht des Kassiers 
 3. Bericht der Rechnungsprüfer 
 4. Bericht des Schriftführers 
 5. Bericht des Sportwarts 
 6. Bericht des Damenwarts 
 7. Bericht des Jugendwarts 
 8. Entlastung des Schützenmeisteramts 
 9. Festlegung des Jahresbeitrags 
10. Ehrungen 
11. Berichte der einzelnen Abteilungen 
12. 250jähriges Gründungsfest 2019 
13. Datenschutzverordnung DSGVO 
14. Unterstützung für einzelne Positionen 
15.Wünsche und Anträge 
 

Alle Mitglieder sind herzliche eingeladen. 
 
 

gez. Die Vorstandschaft der SG Neuhof/Zenn 
 
 
 
 
 
 

Schützengesellschaft 1769 e.V. Neuhof/Zenn 
 

Gasthausbetrieb  
am Dienstag und Freitag jeweils ab 19.00 Uhr. 

Hier sind alle herzlich willkommen. 
 

Trainingszeiten: 
Dienstag:  Jugend  19.00 – 20.00 Uhr 
                 Erwachsene ab 20.00 Uhr 
Freitag:     Kein  Jugendtraining 
                Erwachsene ab 20.00 Uhr 
 
Termin: 
Freitag, 18.01.2019:   
Generalversammlung der SG Neuhof ab 19.30 Uhr 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden  
der SG Neuhof ein  

gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2019 ! 
 
 

gez. Die Vorstandschaft der SG Neuhof/Zenn 
 
 
 
 



 

Ortsverein Oberfeldbrecht e.V. 
 

Einladung  
zur 

Jahreshauptversammlung 
Alle Vereinsmitglieder sind  

am Freitag, 25. Januar 2019  um 20 00 Uhr   
zu unserer Jahreshauptversammlung  
im Gemeinschaftshaus Oberfeldbrecht  

herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
  1.  Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 
  2.  Verlesen des Vorjahresprotokolls 
  3.  Jahresbericht des 1. Vorstandes 
  4.  Kassenbericht 
  5.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der  
       Vorstandschaft 
  6.  Ehrungen 
  7.  Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 2019 
  8.  Vorschau auf das Jahr 2019 
  9.  Wünsche und Anträge 
 

gez.  Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VdK Ortsverband Trautskirchen 
 

Am Samstag, 12. Januar 2019  
findet unsere  

Jahreshauptversammlung mit Ehrungen 
 

im Gasthaus Schwarzer Adler, Fam. Kresser, statt. 
Beginn:  14.00 Uhr 

 
Anschließend gemütliches Beisammensein. 

 
Dazu laden wir alle unsere Mitglieder  

und Freunde herzlich ein  
und bitten um zahlreiche Teilnahme! 

 
Tagesordnungspunkte: 
 1.  Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Hannelore 
      Meschter 
 2.  Annahme der Tagesordnung 
 3.  Totenehrung 
 4.  Bericht der 1. Vorsitzenden, Hannelore Meschter 
 5.  Bericht der Schriftführerin, Marianne Fritschka 
 6.  Bericht der Mitgliederbetreuung, Gerlinde  
      Bergner    
 7.  Bericht der Kassenverwalterin, Brigitte Gunkler 
 8.  Grußworte 
 9.  Ehrungen 
10. Entlastung der Vorstandschaft 
11. Geplante Veranstaltungen im Jahr 2019 
12. Wünsche und Anträge 
13. Schlusswort 
 
Werden auch Sie Mitglied im VdK Ortsverband 
Trautskirchen! 
Der VdK hilft all seinen Mitgliedern, ob jung oder alt – 
denn keiner weiß, ob er nicht schon Morgen den VdK 
in Anspruch nehmen muss. 
Wenn jemand Hilfe benötigt geben wir gern Auskunft, 
wohin Sie sich bei Bedarf wenden können. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich 
die Vorstandschaft  

des VdK Ortsverbandes Trautskirchen 
 
 
 

 
 

Landfrauen 
Buch – Trautskirchen und Umgebung 

 
Start im neuen Jahr ist  

der Montag, 14. Januar  um 19.30 Uhr 
in Merzbach, Gasthaus Kirchberger 

 

Referent: Hr. Meth 
Thema: „Erben und Vererben ohne Ärger“ 

 

Über zahlreiches Erscheinen freuen sich  
die Ortsbäuerinnen 

 
 

gez. Sandra Ortner  
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DIAKONIEVEREIN TRAUTSKIRCHEN e.V 
 
 

Einladung  
zur Jahreshauptversammlung  

des Diakonievereins Trautskirchen 
 

am Donnerstag, 24. Januar 2019   
um 19:30 im Gemeindehaus 

 
 

1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht des 2. Vorsitzenden 
4. Bericht des Kassenführers / Bericht der 

Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstands und des 

Diakonieausschusses 
6. Bericht von der Diakoniestation 
7. Bericht vom Kindergarten 
8. Antrag Unterstützung Kindergarten 
9. Ehrungen 
10. Wahl des 1. Vorsitzenden 
11. Wünsche und Anträge 

 
 

gez. Friedrich Pickel  
2. Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fischereiverein Trautskirchen 1981 e. V.  
 

Einladung  
zur Jahreshauptversammlung  

 

Am Freitag, 01.02.2019  um 20 Uhr  
findet unsere Jahreshauptversammlung  

im Gasthaus Kirchberger in Merzbach statt. 
 
 

Tagesordnung:  
 1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung  
 2. Totengedenken  
 3. Bericht des 1. Vorstands  
 4. Kassenbericht und Bericht der Revisoren  
 5. Entlastung Kassier und Vorstandschaft  
 6. Bericht des Schriftführers  
 7. Beitragsfestlegung und Arbeitsstunden  
 8. Festlegung Fangquoten 2019  
 9. Ehrungen  
10. Wünsche und Anträge  
 

gez. Die Vorstandschaft 
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HOLZHACKGEMEINSCHAFT  
 

DAGENBACH 
 
 

Am Montag, 11.02.2019   
findet um 20.00 Uhr 

 
die  

Jahresversammlung 
im Gasthaus Goldener Stern,  

Trautskirchen statt. 
 
 

gez.  Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedenes 
 
 
 

Kurse in Neuhof  
Anmeldung Tel.: 09107 – 1473 

 

Im Künstlerhof Wyand  .  90616 Unterfeldbrecht 13 
 

Kinder-Turnen 1  - Kinder 3 - 5 Jahre.  mit Christina 

montags    16.00 - 17.00.  In der Neuhöfer Schulturnhalle 
 

Kinder-Turnen 2   -  Kinder 6 - 8 Jahre. Mit Christina 

montags   17.00 - 18.00  .  In der Neuhöfer Schulturnhalle 
 

Zumba  - mit Moniete . Turnhalle Neuhof 

montags   .     18.45 – 19.45   
 

Fitness-Mix  -  Mit Dorothee.  Turnhalle / Neuhof. 

dienstags   .  19.00 - 20.00  
 

Rücken-Fitness  mit Dorothee. Turnhalle / Neuhof 

dienstags  .  20.10 - 21.10  
 

Step-Aerobic  -  Mit Dorothee im Künstlerhof 

Do., 10.1.19  (5 x)  18.30 – 19.30 Uhr.   25,00 €   
 

Step- / Aerobic-Variationen & Matten-Workout. 
 

Pilates & Entspannung  - im Künstlerhof 

Do.,10.1.19   (5 x)   19.35 – 20.35  .   25,00 € 
Effektive Übungen mit Dorothee Wyand . 
 

Kinder-Backstube  für Kinder 6 - 12 Jahre.    
Sa., 19.1.2019 .  9.30 - 12.30 . 12,- € + Lebensmittel 3,- 

- Neujahrs-Brezen und - Gebäck . Zusatzkurs 
In der Neuhöfer Schulküche mit Christine Böhm. 
____________________________________ 

Anmeldung Tel. : 09107 – 1473 
Bitte rechtzeitig 4 Tage zuvor  an- / abmelden. Vielen Dank. 
 
 

 
 
 

    Faschingsveranstaltungen 
             Neuhof a.d.Zenn 

 
 
 
 
 

·  Samstag, 26. Januar 2019: 
Faschingsball der Soldaten- u. Reservisten-
kameradschaft + Dorfmadli  (Saal Schuler) 

 
 

·  Samstag, 02. März 2019:  
Straßenfasching Dorfmadli  

 
 

·  Montag, 04. März 2019:  
Faschingsfeier Kindergarten Spatzennest  

 
 

·  Montag, 04. März 2019:  
Felberer Fasching  (Gemeinschaftshaus) 

mit Ortsverein Oberfeldbrecht  
 
 
 

 
 
 
 

Geschäftliche Anzeigen 
 
 

 
 

Passbilder 
 

Nächste Termine im Rathaus Neuhof a.d.Zenn : 
 
 
 

Donnerstag, 10. Januar 
 
 

Donnerstag, 07. Februar 
 
 

von 15.30 – 17.45 Uhr 
 
 

Internet:  zenngrund-fotografie.de 
(evtl. für Alternativtermin) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marktplatz 19, 90616 Neuhof a.d.Zenn 
Tel. 09107 / 285 

 

Nächste TÜV-Termine: 
 
 
 

Donnerstag, 10. Jan. 2019   ab 16.00 Uhr 
 
 
 

Freitag,         25. Jan. 2019   ab  08.00 Uhr 
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Ulrich‘s Hausmetzgerei 

 
 
 

Unsere Spezialität: 
Hausschlachtungen, Direktvermarktung  

von Rind- und Schweinefleisch 
 

Platten und Partyservice ab 10 Personen! 
 
Rinderbraten      kg     €  8,80 
Schäufele oder Knöchle  kg     €  4,20 
Aufschnitt      100 g    €  0,67  
Fleischwurst      100 g    €  0,57 
Gekochter Schinken    100 g    €  0,81 
 
Ulrich Hofmann ,  Sondernohe 8, 91604 Flachslanden 
Telefon:  09829 / 521      Telefax:  09829 / 91 22 56 
 
 

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag:  08.00 – 18.00 Uhr 
Samstag:               07.00 – 16.00 Uhr 
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Main-Donau Netzgesellschaft 
 

überprüft 
Hausanschlusskästen im Gemeindegebiet Neuhof a.d.Ze nn 

 
 

Im Zeitraum 21. Januar bis 30.April 2019 
wird die Main-Donau Netzgesellschaft, ein Unternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, 

im Gemeindegebiet Neuhof a.d.Zenn vereinzelt und stichprobenartig Hausanschlusskästen überprüfen. 
 

Für die Überprüfung hat der Netzbetreiber die N-ERGIE beauftragt. 
Mitarbeiter werden sich bei den betroffenen Kunden ausweisen und die Überprüfung vornehmen.  
Da sich Hausanschlüsse in der Regel im Haus befinden, bittet die main-Donau Netzgesellschaft,  

den N-ERGIE Mitarbeitern Zugang zu gewähren. 
 

Netzbetreiber wie die Main-Donau Netzgesellschaft sind dafür zuständig,  
dass alle am Stromnetz angeschlossenen Kunden zuverlässig ihren Strom erhalten.  

Eine hohe Versorgungssicherheit kann nur mit einem großen Aufwand an menschlicher Arbeit, Technik  
und regelmäßiger Kontrolle erreicht werden. 

 
Haben Sie Fragen? 

Rufen Sie während unserer Geschäftszeiten  
von Montag – Donnerstag von 07.00 – 16.00 Uhr 

und Freitag von 07.00 – 12.00 Uhr an  
unter Tel. 0911 / 802 – 78 220 
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            Nächster Anzeigen  -Annahmeschluss  spätestens                Freitag, 18.01. 
 


